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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) nimmt hiermit dankend die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verord-
nungspaket 2021 ihren Standpunkt darzulegen:  
 

• Die TIR begrüsst, dass die Forschung zu den Tierwohlbeiträgen mit dem neu zu schaffenden Art. 76a Direktzahlungsverordnung (DZV) gefördert 
wird und dass das Kriterium der "Gleichwertigkeit in Bezug auf das Tierwohl" in der Gesetzesbestimmung genannt wird. Aus den Erläuterungen 
wird jedoch nicht klar, wie die Gleichwertigkeit der Regelungen bezüglich Tierwohl gemessen bzw. sichergestellt wird. Zudem ist nicht ausgeführt, 
inwiefern und in welchem Umfang von den Art. 74, 75 und Anhang 6 der DZV abgewichen werden darf, ohne dass die Tierwohlbeiträge gestrichen 
werden. Die TIR erachtet eine Präzisierung und Darlegung der Kriterien hinsichtlich der Überprüfung und Sicherstellung der Gleichwertigkeit in 
Bezug auf das Tierwohl als unabdingbar.  
 

• Im Weiteren unterstützt die TIR die Absicht des Bundes, Projekte wie "Bruderhähne" von den BST-/RAUS-Beiträgen profitieren zu lassen. Zu 
beanstanden ist jedoch die damit zusammenhängende Änderung des Anhangs 6, Buchstabe A, Ziffer 7.7 betreffend Zugang zu den Aussenklimabe-
reichen (AKB). Der Begründung des BLW dazu kann aus tierschutzrechtlicher Sicht nicht gefolgt werden. Aus Tierwohlsicht existiert kein plausibler 
Grund für einen obligatorischen Zugang der Legehennen-Küken und Truten zum Aussenbereich erst ab dem 43. Tag. Aus Tierschutzsicht und umso 
mehr im Zusammenhang mit Tierwohlbeiträgen ist es unerlässlich, einen früheren obligatorischen AKB-Zugang für Legehennen-Küken und Truten 
gesetzlich vorzuschreiben. Analoges gilt für Masthühner. Diese müssen aktuell erst ab dem 22. Tag Zugang zu einem solchen Bereich haben, ob-
wohl sie durchschnittlich bereits mit dem 35. Lebenstag geschlachtet werden. Mit den aktuell geltenden Bestimmungen verbringen die Masthühner 
demnach lediglich 13 Tage ihres Lebens mit Zugang zu einer Aussenanlage – und auch das nur, wenn das Wetter mitspielt. Der Zeitpunkt für die 
Gewährung des obligatorischen Zugangs zu einem Aussenklimabereich für Legehennen-Küken, Truten und Masthühner ist so zu wählen und 
gesetzlich zu verankern, dass die betroffenen Tiere während des wesentlichen Teils ihres unnatürlich kurzen Lebens die Gelegenheit haben, 
ihre Grundbedürfnisse – darunter der Aufenthalt in einer Aussenklimazone – auszuleben.  
 

• Die TIR weist das BLW ausserdem darauf hin, dass die Zulassung schnellwachsender Zuchtlinien von Mastgeflügelrassen zum BTS-Pro-
gramm gegen Art. 104 Abs. 3 lit. b BV verstösst und somit verfassungswidrig ist. Die Zucht und Mast entsprechender Tiere ist mit einer 
naturnahen, umwelt- und tierfreundlichen Landwirtschaft nicht in Einklang zu bringen.  
 
Schnellwachsende Zuchtlinien gehen allesamt mit schweren Zuchtdefekten und entsprechend dramatischen Auswirkungen auf die Tier-
gesundheit und das Wohlergehen der Tiere einher. Die angezüchtete extreme Gewichtszunahme (das Schlachtgewicht wird mit 30 bis 39 Tagen 
erreicht) verlagert den Körperschwerpunkt der Tiere; die nicht ausreichend mineralisierten Knochen vermögen die erheblichen Belastungen nicht zu 
tragen. Beinschwächen und -verformungen, Skelettanomalien und Knochenbrüche sind die Folge. Schlüsselbein- und Brustknochen sind teilweise 
pneumatisiert und eng mit den Luftsäcken verbunden, die zum Atmungsapparat gehören. Die schnell wachsenden Organe der fleischliefernden 
Hühner beeinträchtigen die Funktionalität des Herz-Kreislaufsystems, woraus Atembeschwerden und Organversagen resultieren. Die Gehfähigkeit 
wird stark behindert und verhindert artgemässes Verhalten aller Art (etwa Scharren, Picken, Sandbaden, Gefiederpflege oder das Nutzen von Sitz-
stangen). Sohlenballenabszesse führen sodann durch ein- oder beidseitige Lahmheit zu vermehrtem Liegen, wodurch einerseits die Futter- und 
Wasseraufnahme sinkt und anderseits Brusthautveränderungen gefördert werden. Entzündungen des Brustschleimbeutels und Brustblasen, die sich 
an den Druckstellen bilden, sich dann verfestigen und erneut entzünden, kommen bei Masthühnern im Endmaststadium in unterschiedlichem Grad 
häufig vor und sind zweifellos mit erheblichen Schmerzen verbunden. Teilweise grossflächige Entzündungsherde mit Eiterablagerungen im Unter-
hautgewebe treten auch am Unterbauch, in Kloakennähe und im äusseren Schenkel- und Unterschenkelbereich auf. Zudem führt das Liegen auf 
dem mit Ammoniak belasteten Boden zu Schäden wie Entzündungen der Haut, die bis hin zu Geschwüren, Nekrosen und Vernarbungen führen. Im 
Weiteren verfügen die schnell wachsenden Masthybriden über ein unausgeglichenes Federkleid, das ihnen somit einen schlechteren Schutz gegen 
Einflüsse von aussen (bspw. Ammoniak oder Temperaturschwankungen) gewährt. Der Gefiederzustand spielt im Übrigen im Zusammenhang mit 
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dem äusseren Erscheinungsbild, namentlich beim Erkennen von Artgenossen, eine zentrale Rolle und ist somit auch für das Sozialverhalten von 
Bedeutung. Auch die Nutzung des im Rahmen des BTS-Programms vorgeschriebenen AKB ist für gehbehinderte Masthühner nur noch unter er-
schwerten Bedingungen oder gar nicht mehr möglich und verkommt somit zur Farce.  
 
Schnellwachsende Masthybriden vermögen nicht einmal den minimalen Grundsätzen der Tierschutzgesetzgebung zu genügen und sind 
in Tierwohlprogrammen daher fehl am Platz. Ihre Zucht kommt einer gravierenden und nicht zu rechtfertigenden Missachtung der Tier-
würde gleich. Das entsprechende BTS-Programm ist daher entsprechend anzupassen und die Mindestmastzeit (Art. 74 Abs. 3 DZV) auf 56 
Tage (analog RAUS, Art. 75 Abs. 4 DZV) heraufzusetzen.  
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